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Studium BA Bauingenieurwesen nach Prüfungsordnung PO4 bzw. PO5 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Wintersemester 20/21 ist der Studiengang BA-Bauingenieurwesen nach 
neuer Prüfungsordnung (PO5) im 1.Fachsemester gestartet. Dieser löst den 
Studiengang nach bisheriger Prüfungsordnung (PO4) in der Lehre seitdem 
schrittweise ab. 
 
Wir befinden uns aktuell also in einer Übergangszeit: Ein Teil von Ihnen stu-
diert nach PO4 und diejenigen, die seit WS 20/21 eingeschrieben wurden (bei 
den dual Studierenden ab Jahrgang 19/20), studieren bereits nach PO5. Ge-
rade in einer solchen Übergangszeit führt dies verständlicherweise zu Fragen 
und manchen Unsicherheiten. 
 
Mit diesem Rundschreiben wollen wir vor dem Start in das nun anstehende 
Sommersemester 2022 wesentliche Fragen klären und auch Empfehlungen 
geben. 
 
Auch die Fachschaft ist informiert und hilft bei Fragen gerne weiter. 
 
Zur Lehre 
 
Mit den Prüfungsordnungen ist der Studienverlaufsplan eng verknüpft. Hier 
gibt es zwischen PO4 und PO5 einige Änderungen im Studienverlauf des 
Grund- und Hauptstudiums. Alle Informationen dazu finden Sie unter folgen-
dem Link:  
 
https://www.th-koeln.de/studium/bauingenieurwesen-bachelor--ordnungen-
und-formulare_2422.php 
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Lehre Grundstudium im Sommersemester 2022: 
 
Die Lehre erfolgt im 2. und 4.Fachsemester nach Studienverlaufsplan PO5. 
 
Die Module im 2.Semester haben sich gegenüber der PO4 nicht geändert.  
 
Im 4.Semester gibt es Änderungen:  
• „Geo II“ wird gelehrt (nicht „Geo I“). Für PO4-Studierende außerhalb der 

Regelstudienzeit ist es daher wichtig zu wissen, das „Geo II“ auch künftig 
immer im 4.Fachsemester, also im Sommersemester (und nicht mehr im 
WS), angeboten wird. Die Lehre „Geo I“ erfolgt stattdessen nun immer im 
3.Fachsemester (WS). Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer individuel-
len Planung. 

• Das neue Modul „Digitales Planen und Bauen“ (DPB, PO5) wird gelehrt 
und ersetzt das bisherige Modul „EDV-Anwendungen“ (EDV, PO4). 

 
Lehre Hauptstudium im Sommersemester 2022: 
 
Studienrichtungen B, K und V:  

Die Lehre erfolgt im 6.Fachsemester noch nach Studienverlaufsplan PO4. 
Erst im Wintersemester 22/23 wird das Lehrangebot im 5.Fachsemester 
dann auf PO5 umgestellt, während das 7.Fachsemester letztmalig nach 
PO4 läuft. 

 
Studienrichtungen G und W:  

Hier erfolgte vorbereitend auf die neue Studienrichtung „Wasserbau und 
Wasserwirtschaft“ im Master-Studiengang eine vorzeitige Umstellung der 
Lehre auf PO5 bereits zum Wintersemester 21/22. Die Studierenden die-
ser Studienrichtungen wurden durch die beteiligten Kollegen bereits in-
formiert. 

 
Alle Studienrichtungen B, G, K, V und W: 

Bei konkreten Fragen zum Ablauf in einer der fünf Studienrichtungen (B, 
G, K, V, W) wenden Sie sich bitte an die jeweils beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen. Diese stehen Ihnen bei Beratungsbedarf gerne zur Verfü-
gung. 

 
Zu den Prüfungen 
 
Prüfungen nach PO4 werden bis zum Ende des Wintersemesters 2024/2025 
und für die dual Studierenden bis zum Ende des Wintersemesters 2025/2026 
weiter angeboten. PO4-Studierende außerhalb der Regelstudienzeit können 
sich hierzu also noch anmelden, auch wenn das Modul nach neuer PO nicht 
mehr gelehrt wird.  
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Empfehlungen zu einem möglichen Wechsel von PO4 zu PO5: 
 
Grundsätzlich hat jeder Studierende das Recht, von der bisherigen PO4 in die 
neue PO5 zu wechseln.  
 
Dies ist aber nicht grundsätzlich sinnvoll und hängt vom Fortschritt Ih-
res Studiums, der gewählten Studienrichtung im Hauptstudium sowie 
den bisher absolvierten Modulen ab. Hier unsere allgemeinen Empfeh-
lungen zum aktuellen Zeitpunkt: 
 
Studierende im Grundstudium nach alter PO4 
 
Ein Wechsel in die neue PO5 wird grundsätzlich empfohlen! 
 
Sofern Sie also nach PO4 eingeschrieben sind, schwerpunktmäßig noch im 
Grundstudium studieren und somit im kommenden Semester auch Module 
des Grundstudiums (2. bzw. 4.Fachsemester) besuchen wollen, macht ein 
Wechsel Sinn. 
 
Wenn Sie jetzt in das 4.Fachsemester einsteigen, ist es erforderlich, in 
diesem Sommersemester das neue Modul „Digitales Planen und Bauen“ 
(DPB, PO5) zu belegen und sich dafür in PSSO zur Prüfung anzumelden. 
Im SoSe 2022 wird das Modul „DPB“ daher auch einmalig für die PO4 
angeboten!!!! 
 
Bei einem Wechsel in die PO5 würde ein bereits absolviertes Modul 
„EDV-Anwendungen“ (EDV, PO4) nicht auf das neue Modul „DPB“ ange-
rechnet, sondern lediglich als Zusatzmodul im Zeugnis ausgewiesen. 
 
Ein bereits absolviertes Modul PLP (PO4; 10 ECTS) wird wie folgt anerkannt: 
Modul PLP (PO5; 5 ECTS) + Modul „Praxisprojekt Verkehrswesen“ ODER 
„Praxisprojekt Wasserwirtschaft“. Das Praxisprojekt gilt dann als „Modul mit 
frei wählbarem Inhalt“ aus einem Wahlpflichtkatalog des Hauptstudiums. 
 
Alle weiteren Module des Grundstudiums werden (mit teilweise an die PO5 
angepasster ECTS-Dotierung) anerkannt. 
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Studierende der Studienrichtungen B, K oder V: 
 
Sofern Sie in das 6.Fachsemester einsteigen und der Abschluss Ihres Studi-
ums somit absehbar ist, ist ein Wechsel nicht empfehlenswert. Dies hängt im 
Einzelfall auch von den bis dahin absolvierten bzw. noch ausstehenden Mo-
dulen ab. Bei Bedarf lassen Sie sich hierzu bitte in Ihrer Studienrichtung bera-
ten. 
 
Studierende der Studienrichtungen G und W: 
 
Aufgrund des vorzeitigen Umstiegs dieser Studienrichtungen in der Lehre des 
Hauptstudiums, schon seit letztem Wintersemester, wird ein Wechsel grund-
sätzlich für alle Studierenden dieser Studienrichtung empfohlen. Hierzu gab 
es schon ausführliche Beratungen von den beteiligten Kollegen und Wechsel-
prozesse wurden angeschoben. 
 
Sollten Sie einen Wechsel in die PO5 beabsichtigen, wird dieser voraus-
sichtlich zu Beginn des Wintersemesters 2022/2023 durchgeführt. Dazu 
erhalten Sie im Laufe des Sommersemesters weitere Informationen.  
 
Weiterhin viel Erfolg in Ihrem Studium! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Prof. Stefan Oerder 
Studiengangleiter Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 
 
 
 
 


